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Amtliche Bekanntmachungen

hluss: SR 11.20 – VI 856
Tourismusverband "Sächsisches Burgen- und
Heideland e.V." Der Stadtrat Grimma beschließt

die Zustimmung zum nachfolgenden Beschluss

der Mitgliederversammlung des Tourismusvereins

„Sächsisches Burgenland“ e.V.:

Die Mitgliederversammlung beschließt, dass der

Tourismusverein „Sächsisches Burgenland e.V.“

 den Tourismusverband „Sächsisches Burgen-

 Heideland“ e.V. verschmolzen wird. Die Mit-

gliederversammlung stimmt zugleich dem Ver-

rtrag zu, auf dessen Grundlage der

Tourismusverein „Sächsisches Heideland“ e.V. und

der Tourismusverein „Sächsisches Burgenland“

e.V. auf den Tourismusverband „Sächsisches Bur-

gen- und Heideland“ e.V. verschmolzen werden.

Beschluss: SR 11.20 – VI 857
Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung
der Großen Kreisstadt Grimma. Der Stadtrat be-

schließt die Satzung zur Änderung der Satzung

über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gro-

ßen Kreisstadt Grimma (Hundesteuersatzung) in

der Fassung der Bekanntmachung vom

8./9.12.2001.

hluss: SR 11.20 – VI 858
Verzicht auf den Gesamtabschluss nach § 88b

 Sächsischen Gemeindeordnung. Der Stadtrat

beschließt den Verzicht auf Erstellung eines Ge-

s im Rahmen des Jahresabschlus-

ses für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 88b der

Sächsischen Gemeindeordnung.

hluss: SR 11.20 – VI 859
Beschluss zur Anerkennung der Schlussrech-

Husaren-Sportpark Grimma, (Ersatzneu-
bau Sportstätten), Lausicker Straße 8a, 04668
Grimma. Der Stadtrat beschließt die Anerken-

nung der Schlussrechnung (Abrechnungsbe-

gem. Hauptsatzung § 5(2) Punkt 4 für die

Baumaßnahme Husaren-Sportpark Grimma, Lau-

r Straße 8a, 04668 Grimma, Gesamtsumme:

o netto.

hluss: SR 11.20 – VI 860
Beschluss zur Anerkennung der Schlussrech-
nung: Stadion der Freundschaft, Friedrich-

er-Str. 5, 04668 Grimma, Instandsetzung
Stadion der Freundschaft nach Hochwasser
2013 als Schulsportstadion und für den Be-
reich Leichtathletik. Der Stadtrat beschließt die

Anerkennung der Schlussrechnung (Abrech-

sbeschluss) gem. Hauptsatzung § 5(2) Punkt

4 für die Baumaßnahme Stadion der Freundschaft

- Instandsetzung nach Hochwasser 2013. Die Ge-

 beträgt 559.169,04 Euro brutto.

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Grimma
fasste in seiner Sitzung am 19.11.2020
nachfolgende Beschlüsse: 

hluss: SR 11.20 – VI 861
Vergabe von Bauleistungen: Baumaßnahme:
Neubau Oberschule Böhlen, Wiesenthaler Stra-
ße 3 in 04668 Grimma OT Böhlen, TO: Natur-
wissenschaftliche Räume - Vergabenummer:
2020-13-0062, Auftragsnummer: SVA
510/20. Der Stadtrat beschließt die Vergabe von

Bauleistungen an die Firma Weber & Kunz GmbH,

r Straße 15, 09366 Stollberg, Auftragssumme:

o brutto.

hluss: SR 11.20 – VI 862
Vergabe von Planungsleistungen: Baumaßnah-
me: Bildungscampus Mutzschen, Dr.-Robert-
Koch-Straße 6, 04668 Grimma, TO: Vergabe
von Planungsleistungen für die Baumaßnahme
"Kinderzentrum Mutzschen - Kindertagesstät-

Grundschule", Vergabenummer: 2020-
13-0033. Der Stadtrat beschließt die Vergabe

von Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis

9 unter dem Vorbehalt des widerspruchslosen

Fristablaufs gem. § 134 Abs. 1 GWB an das Pla-

nungsbüro S&P Sahlmann Planungsgesellschaft

für Bauwesen mbH Leipzig, Rathenaustraße 19,

04179 Leipzig, Honorar: 539.293,58 Euro.

hluss: SR 11.20 – VI 863
Verkauf des Grundstücks Grimma, Dürrweitz-
schen, Kirschweg 4, Gemarkung Dürrweitz-
schen, Flurstück 179/5. Der Stadtrat beschließt

den Verkauf des Grundstücks Kirschweg 4, Ge-

 Dürrweitzschen, Flurstück 179/5 mit ei-

ner Größe von 1017 qm zu einem Kaufpreis von

o. 

hluss: TA 11.20 – VI 601
Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 des
BauGB i. V. m. der Stellungnahme zum Bauan-
trag (Einvernehmen gem. § 36 BauGB) - Ände-
rung der Betriebszeiten mit Ausweitung des
Fahrverkehrs in den Nachtzeitraum (von 4:30
bis 22:00 Uhr) ohne Baumaßnahmen.  das

Grundstück Kleinbothener Straße 7 in Großbo-

6 Gem. Kleinbothen wird der

Befreiung, Änderung der Betriebszeiten von 4:30

bis 22:00 Uhr und Ausweitung des Fahrverkehrs,

vom vorzeitigen Bebauungsplan Nr. 73 „Nordöstli-

s Bahnhofsgelände Großbothen“ (Punkt 8) zu-

gestimmt.

hluss: TA 11.20 – VI 602
Antrag auf sonstige Abweichung nach § 67

2 der SächsBO i. V. m. Stellungnahme zum
Bauantrag (Einvernehmen gem. § 36 BauGB) 
- Errichtung einer teilweise hinterleuchteten

e (Nr. 1) als Teil eines kooperativen Wege-
leitsystems.  das Grundstück Leipziger Straße

Der Technische Ausschuss fasste in seiner
Sitzung am 30.11.2020 nachfolgende Be-
schlüsse:

der Gemarkung Grimma, vor Haus-
Nr. 11) wird der Abweichung - Errichtung Stele Nr.

ringung nicht an der Stätte der Leistung so-
 Anbringung der Werbung nicht an Gebäude-

en bis zur Brüstungshöhe des 1. OG sowie in
Schaufenstern - von den Festsetzungen der Ge-

 für die Altstadt von Grimma zu-
gestimmt.

hluss: TA 11.20 – VI 603
Antrag auf sonstige Abweichung nach § 67

2 der SächsBO i. V. m. Stellungnahme zum
Bauantrag (Einvernehmen gem. § 36 BauGB) 
- Errichtung einer teilweise hinterleuchteten

e (Nr. 3) als Teil eines kooperativen Wege-
leitsystems. Für das Grundstück August-Bebel-
Straße (Flurstück 761 der Gemarkung Grimma)

d der Abweichung - Errichtung Stele Nr. 3, An-
bringung nicht an der Stätte der Leistung sowie

ringung der Werbung nicht an Gebäudewän-
den bis zur Brüstungshöhe des 1. OG sowie in
Schaufenstern - von den Festsetzungen der Ge-

 für die Altstadt von Grimma zu-
gestimmt.

hluss: TA 11.20 – VI 604
Antrag auf sonstige Abweichung nach § 67

2 der SächsBO i. V. m. Stellungnahme zum
Bauantrag (Einvernehmen gem. § 36 BauGB) 
- Errichtung einer teilweise hinterleuchteten

e (Nr. 4) als Teil eines kooperativen Wege-
leitsystems. Für das Grundstück Clara-Zetkin-
Straße (Flurstück 902/2 der Gemarkung Grimma)

d der Abweichung - Errichtung Stele Nr. 4, An-
bringung nicht an der Stätte der Leistung sowie

ringung der Werbung nicht an Gebäudewän-
den bis zur Brüstungshöhe des 1. OG sowie in
Schaufenstern - von den Festsetzungen der Ge-

 für die Altstadt von Grimma zu-
gestimmt.

hluss: TA 11.20 – VI 605
Antrag auf sonstige Abweichung nach § 67

2 der SächsBO i. V. m. Stellungnahme zum
Bauantrag (Einvernehmen gem. § 36 BauGB) 
- Errichtung einer teilweise hinterleuchteten

e (Nr. 5) als Teil eines kooperativen Wege-
leitsystems. Für das Grundstück Friedrich-Oett-
ler-Straße (Flurstück 184/2 der Gemarkung Grim-

d der Abweichung - Errichtung Stele Nr. 5,
ringung nicht an der Stätte der Leistung sowie
ringung der Werbung nicht an Gebäudewän-

den bis zur Brüstungshöhe des 1. OG sowie in
Schaufenstern - von den Festsetzungen der Ge-

 für die Altstadt von Grimma zu-
gestimmt.

hluss: TA 11.20 – VI 606
Antrag auf sonstige Abweichung nach § 67

2 der SächsBO i. V. m. Stellungnahme zum
Bauantrag (Einvernehmen gem. § 36 BauGB) 
- Errichtung einer teilweise hinterleuchteten

e (Nr. 6) als Teil eines kooperativen Wege-


